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Amtliche Mitteilung der Gemeinde Steinberg am Rofan 8. August 2022

Liebe Steinbergerin, lieber Steinberger!

Erinnerung Heizkostenzuschuss 2022
Das Land Tirol gewährt für das Kalenderjahr 2022 nach Maßgabe der folgenden Richtlinien einen einmali-
gen Zuschuss in Höhe von € 250,-- pro Haushalt zu den Heizkosten:

Antragsteller
Antrags- bzw. zuschussberechtigt sind alle Personen mit aufrechtem Hauptwohnsitz im Bundesland Tirol
gem.$ 3 TMSG.

Nicht antrags- bzw. zuschussberechtist sind:
a Personen, die zum Zeitpunkt der Antragstellung eine laufende Mindestsiche-

rungs/Grundversorgungsleistung beziehen
Bewohnerlnnen von Wohn- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Schüler- und Studenten-
heimen

a

Für die Gewährung gelten fol gende Netto-Einkommens grenzen :

o € L000,-- pro Monat für alleinstehende Personen
r € 1.590,-- pro Monat für Ehepaare und Lebensgemeinschaften
o € 260,-- pro Monat ntsätzlich für das l. und 2. und
o € 190,-- für jedes weitere im gemeinsamen Haushalt lebende unterhaltungsberechtigtes Kind mit

Anspruch auf Familienbeihilfe
. € 550,-- pro Monat fiir die erste weitere erwachsene Person im Haushalt
o € 380,-- pro Monat für jede weitere erwachsene Person im Haushalt

Energiekostenzuschuss 2022 - Anhebung Netto-Einkommensgrenzen:
Die Tiroler Landesregierung hat aufgrund der massiven Verteuerung von Brennstoffen (HeizöI, Gas, Pellets,
Scheitholz, etc.) die Einkommensgrenzen für die Gewährung des Energiekostenzuschusses deutlich angeho-
ben. Damit kommt nun ein erweiterter Bezieherkreis in den Genuss des Zuschusses. Der Energiekostenzu-
schuss beträgt einmalig € 250,-- pro Haushalt.

Netto-Einkommens grenzen erweiterter Bezieherkreis :

o € 1.900,-- pro Monat für alleinstehende Personen
o € 2.700,-- pro Monat für Ehepaare und Lebensgemeinschaften
o € 450,-- pro Monat ntsätzlich für das 1. und 2. und
o € 330,-- fi.ir jedes weitere im gemeinsamen Haushalt lebende unterhaltungsberechtiges Kind mit

Anspruch auf Familienbeihilfe
o € 750,-- pro Monat fi.ir die erste weitere erwachsene Person im Haushalt
o € 600,-- pro Monat für jede weitere erwachsene Person im Haushalt

Um die Gewährung des Heiz- bzw. Energiekostenzuschusses kann noch bis 31. Dezember 2022 angesucht
werden. Anträge liegen im Gemeindeamt auf!

Ich wünsche ALLEN ein schönes Feuerwehrfest-Wochenende!

Herzlichst, dein Bgm. Helmut Margreiter
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